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1. Einleitung
Mit dem vorliegenden Schutzkonzept zur Prävention, Intervention und hilfe in hinblick auf
sexualisierte Gewalt nimmt der Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde seine verantwortung für
alle Menschen in seinen Kirchengemeinden und Einrichtungen sowie für seine Mitarbei-
tenden wahr. 
unsere arbeit und unser zusammensein sind geprägt vom verständnis, dass jeder Mensch
als Geschöpf Gottes einmalig ist und unversehrt bleiben soll. Deshalb setzen wir uns dafür
ein, dass alle Menschen sicher leben können und in diesem vertrauen geschützt sind. Wir
möchten für ein Klima des respekts, der offenheit und der achtsamkeit sorgen. unser ziel
ist es, in gegenseitigem vertrauen für alle ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Wir sind uns bewusst, dass die Menschen, die zu uns kommen, einen geschützten raum er-
warten – uns wird ein hoher vertrauensvorschuss entgegengebracht. 

Wir sind uns bewusst, dass wir sexualisierte Gewalt nicht verhindern können. aber wir kön-
nen das risiko verringern.

Wir legen hier ein Schutzkonzept vor, in dem Wissen, dass es auch bei uns in der vergan-
genheit Fälle sexualisierter Gewalt gab. Deren Folgen sind bis heute gegenwärtig.
Betroffene müssen ernstgenommen werden. Grenzverletzungen jeglicher art dürfen in un-
serem Kirchenkreis angstfrei angesprochen werden. 

Wir verpflichten uns, jeder Form von Grenzüberschreitung entgegenzuwirken.

Diesem Schutzkonzept liegen die Grundsätze für die Prävention, Intervention, hilfe und
 aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt in der Evangelisch-lutherischen landeskirche
hannovers in der Fassung vom 26. Januar 2021 zugrunde. Danach sind Kirchengemeinden,
regionen und Einrichtungen angehalten, ein Schutzkonzept zu erstellen1.

So setzen sich alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden mit diesem thema ausei-
nander. alle müssen an einer Grundschulung teilnehmen – nicht nur die, die mit Kindern,
Jugendlichen und Schutzbefohlenen arbeiten oder leitungsverantwortung haben.2 zudem
verabschieden alle Kirchengemeinden und Einrichtungen ein Schutzkonzept und erstellen
eine eigene risiko- und ressourcenanalyse3. 

zur Planung und vorbereitung wurde im Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde im März 2023
eine Steuerungsgruppe eingesetzt. Diese setzte sich aus dem Superintendenten,
Pastor*innen, dem Kirchenkreiskantor, der Mitarbeitendenvertretung (Mav), der Gleichstel-
lungsbeauftragten, der Kindertagesstätten (Kita)-Fachberatung sowie der Öffentlichkeits-
beauftragten zusammen.
Das Schutzkonzept wurde allen Gremien des Kirchenkreises zur Diskussion vorgelegt und
am 14.05.2025 von der Kirchenkreissynode beschlossen.
Ein Schutzkonzept ist jedoch nie „fertig“. Sein Inhalt wird alle drei Jahre evaluiert und bei Be-
darf angepasst. Der Kirchenkreisvorstand stellt sicher, dass diese Evaluation erfolgt. 

1 Siehe www.praevention.landeskirche-hannovers.de
2 rundverfügung G1/2025 als Erweiterung der rundverfügung G8/2021
3 Wir bedanken uns beim Kirchenkreis ronnenberg: Seine risiko- und ressourcenanalyse diente uns als vorlage

(siehe anhang).
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2. Ziele
ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, sexualisierte Gewalt im Ev.-luth. Kirchenkreis Weser-
münde weitestgehend zu verhindern und so Menschen in unseren realen und sozialen räu-
men zu schützen.
um dies zu erreichen 
l finden offene und sensible auseinandersetzungen mit dem thema Grenzverletzung und

sexualisierte Gewalt verpflichtend statt. Es gehört zu unserem Selbstverständnis, in un-
seren Kirchengemeinden und Einrichtungen über Prävention sexualisierter Gewalt nach-
zudenken und zu sprechen.

l  werden fortwährend Grundschulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt verpflichtend
durchgeführt. 

l werden über dieses Schutzkonzept hinaus lokale Schutzkonzepte aufgrund einer risiko-
und ressourcenanalyse erstellt. 

l wird durch die breite Debatte und die vertiefende umsetzung des Schutzkonzeptes auf
allen Ebenen kirchlichen handelns täter*innen der zugang in die entsprechenden hand-
lungsfelder erschwert. 

l werden Beschwerdewege und kompetente unterstützung für Betroffene bereitgestellt
und den Kirchengemeinden und Einrichtungen Informationen zu Fachstellen zur verfü-
gung gestellt. 

l wird Betroffenen zugesichert, dass sie verlässlich geschützt und unterstützt werden,
wenn sie sexualisierter Gewalt ausgesetzt werden. Es ist unser ziel, konsequent und sen-
sibel zu handeln und die bestmögliche unterstützung für Betroffene zu gewährleisten. 

Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wesermünde verpflichtet sich als Teil der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers verbindlich zu folgenden Prinzipien: 
fl keine Toleranz gegenüber sexualisierter Gewalt 
fl Unterstützung und Hilfe für Betroffene 
fl Transparenz bei der Aufarbeitung 
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und vertreten diese Haltung gegenüber
allen Menschen – insbesondere gegenüber Schutzbefohlenen.

3. Begriffserklärungen
3.1 Schutzbefohlene 
nach dem deutschen Strafgesetzbuch § 225 sind Schutzbefohlene definiert als Personen
unter 18 Jahren oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Personen, die der Für-
sorge oder obhut einer anderen Person unterstehen, deren hausstand angehören, von dem
Fürsorgepflichtigen deren Gewalt überlassen worden oder im rahmen eines Dienst- und ar-
beitsverhältnisses dieser untergeordnet sind.
Schutzbefohlene im Sinne dieses Schutzkonzeptes sind alle Kinder und Jugendlichen sowie
volljährige Personen in abhängigkeitsverhältnissen wie z. B. Praktikant*innen, auszubil-
dende, FSJ-ler*innen (Freiwilliges Soziales Jahr), Bundesfreiwilligendienstleistende sowie
Personen in Seelsorge-, Beratungs-, Betreuungs- und Pflegesituationen. 

Sexualisierte Gewalt kann selbstverständlich auch auf anderen Ebenen stattfinden. letztlich
zielt dieses Schutzkonzept auf den Schutz aller Menschen ab, die sich bei uns aufhalten.
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3.2 Sexualisierte Gewalt 
Sexualisierte Gewalt meint jedes verhalten, das alters- und geschlechtsunabhängig die In-
timsphäre verletzt und gegen den Willen der betroffenen Person geschieht oder diese auf-
grund ihrer körperlichen, seelischen, sprachlichen oder geistigen Befindlichkeit nicht
zustimmen kann. 

a. Grenzverletzungen 
zu Grenzverletzungen zählen grenzüberschreitende umgangsweisen sowie grenzüber-
schreitende, unprofessionelle Interventionen und Machtmissbrauch in abhängigkeitsver-
hältnissen.
Beispiele für Grenzverletzungen, die auch durch Unachtsamkeit entstehen können und oft
unbeabsichtigt sind: 
l Missachtung der Intimsphäre 
l grenzüberschreitende Berührungen 
l einmalige/seltene Missachtung eines respektvollen umgangsstils (z.B. öffentliches

Bloßstellen, persönlich abwertende Bemerkungen, Gesten und Blicke; anzügliche Witze) 
l Machtmissbrauch durch sexuelle handlungen 
l sexistische Äußerungen

b. Sexuelle Übergriffe   
als sexuelle Belästigung/Übergriffe gilt jede verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von
einer Seite unerwünscht ist und die eine Person in ihrer Würde verletzt. Sie kann in Worten,
Gesten oder taten ausgeübt werden und ist ein schwerwiegender Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte und die Würde der betroffenen Person. Sexuelle Übergriffe entstehen
 niemals zufällig oder unbeabsichtigt. Widerstände der betroffenen Person werden über-
gangen. 

Beispiele für sexuelle Belästigung sind:
l unerwünschte Körperkontakte und aufdringliches verhalten 
l anzügliche und zweideutige Bemerkungen über das Äußere einer anderen Person
l sexistische Sprüche und Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles verhalten und die

 sexuelle orientierung einer anderen Person
l annäherungsversuche, die mit versprechen von vorteilen oder androhen von

 nachteilen verbunden sind 

c. Strafrechtlich relevante Formen von sexualisierter Gewalt
hierunter werden sexuelle handlungen zusammengefasst, die nicht im gegenseitigen Ein-
verständnis oder unter Macht- und abhängigkeitsverhältnissen geschehen. Sie ermöglichen
es dem täter, der täterin, seine/ihre Bedürfnisse zu befriedigen. täter*in und opfer können
grundsätzlich sowohl minderjährig als auch volljährig sein. häufig besteht ein Macht- oder
abhängigkeitsverhältnis zwischen täter*in und opfer. unter sexualisierter Gewalt (früher
oft: sexueller Missbrauch) gegenüber Kindern und Jugendlichen versteht man ihre Beteili-
gung an sexuellen handlungen, die sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes nicht verste-
hen, dazu kein wissentliches Einverständnis geben können und zur sexuellen Befriedigung
eines nicht Gleichaltrigen oder Erwachsenen dienen. Sexualisierte Gewalt kann es auch zwi-
schen Gleichaltrigen geben. 

Straftatbestände für sexuellen Missbrauch sind: 
l vorzeigen von pornografischem Material gegenüber Mitarbeitenden, Kindern und 

Jugendlichen, weiterer Schutzbefohlener
l sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§174 StGB)4
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l sexueller Missbrauch von Kranken und hilfebedürftigen in Einrichtungen (§174a StGB) 
l sexueller Missbrauch unter ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs-, oder

 Betreuungsverhältnisses (§174c StGB) 
l sexueller Missbrauch von Kindern (§176 StGB) 
l sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§182 StGB) 
l sexuelle nötigung / vergewaltigung (§177 StGB) 

4. Schutzkonzepte in Kirchengemeinden
Ein Kernpunkt in der Präventionsarbeit ist die Erarbeitung und umsetzung von Schutzkon-
zepten. zwingend notwendig ist eine individuelle auseinandersetzung jeder Person, die aktiv
mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen in abhängigkeitsverhältnissen arbeitet
und/oder leitungsverantwortung trägt. Die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes basiert auf
einer risiko- und ressourcenanalyse, die jede Gemeinde und jede Einrichtung für sich indi-
viduell erarbeiten muss. nur so ist die Sensibilität für mögliche Gefahren und deren abwehr
gegeben. Mit der Entwicklung eines Schutzkonzeptes übernehmen die Kirchenvorstände
und Einrichtungsleitungen notwendige leitungsverantwortung. 

Daher muss jede Kirchengemeinde ein eigenes Schutzkonzept entwickeln und beschließen.
Dies kann und soll auf der Grundlage des hier vorliegenden Konzeptes des Ev.-luth.
 Kirchenkreises Wesermünde geschehen.  

Der Kirchenkreis stellt dafür ressourcen zur verfügung: 
fl das Schutzkonzept des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermünde mit anlagen 
fl Grundschulungen durch Multiplikator*innen.
Jedes Schutzkonzept bedarf der Genehmigung durch den Kirchenkreisvorstand und muss
danach alle drei Jahre überprüft und ggf. überarbeitet werden. Dieses erfolgt nach auffor-
derung durch den Kirchenkreisvorstand. Dieser erhält außerdem nach der umsetzung eine
rückmeldung.

Das Schutzkonzept ist teil der visitation. 

Der Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde sorgt dafür, dass in den Körperschaften (Kirchenamt
Elbe-Weser, telefonseelsorge, Evangelisches Bildungszentrum, Diakonie cuxland), an denen
er als träger beteiligt ist, ein Schutzkonzept vorhanden ist.

Kinder- und Jugendarbeit
Der Kindertagesstättenverband Wesermünde hat ein eigenes Schutzkonzept.
auch die Evangelische Jugend Wesermünde besitzt ein eigenes Schutzkonzept.
Die Grundschulung ist teil der Juleica-Kurse (Jugendleitercard).

5. Risiko- und Ressourcenanalyse
Eine risiko- und ressourcenanalyse ist eine sorgfältige untersuchung der Bereiche, in denen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch sexualisierte Gewalt unrecht erfahren könnten.
Die analyse erfolgt in der Kirchengemeinde. Sie dient dazu, festzustellen, ob zum Schutz ge-
nügend vorsorge (Prävention) getroffen wurde. Dies kann zum Beispiel sein, dunkle Ecken
besser auszuleuchten oder abgelegene räume verschlossen zu halten, aber auch eine Feh-
ler- und Beschwerdekultur zu etablieren.



Die risiko- und ressourcenanalyse ist die Basis eines Schutzkonzeptes und dient dazu, die
besonders gefährdeten und sensiblen Bereiche im umgang mit Schutzbefohlenen in den
Institutionen und Einrichtungen zu identifizieren. Sie sorgt für Sensibilisierung der ehren-
amtlich und beruflich Mitarbeitenden und vollzieht sich partizipativ unter Einbeziehung ihrer
Erfahrungen.  

Die risiko- und ressourcenanalyse ist zudem eine Präventionsmaßnahme vor potenziellen
täter*innen und zielt auf eine abschreckende Wirkung.

Im Einzelnen besteht eine Risiko- und Ressourcenanalyse aus nachfolgenden 
Bereichen: 
l Identifikation des risikos möglicher sexualisierter Gewalt: Betrachtung aller Felder und

Bereiche, auch der räumlichkeiten
l Benennung der umstände, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene sexualisierter

Gewalt insbesondere in abhängigkeitsverhältnissen ausgesetzt sein könnten: Einschät-
zung des risikos 

l Feststellung, welche Maßnahmen bereits zur vermeidung sexualisierter Gewalt vorge-
nommen wurden 

l Überlegung, welche Maßnahmen zur Minimierung des risikos sexualisierter Gewalt
notwendig sind 

l Dokumentation der analyse und ihrer Ergebnisse. 

Die risiko- und ressourcenanalyse ist nach einem in der anlage beigefügten oder einem von
der Fachstelle Sexualisierte Gewalt der Evangelisch-lutherischen landeskirche hannovers
bereitgestellten Muster von allen Gemeinden und Einrichtungen jeweils einzeln zu erstel-
len, zu dokumentieren, zu archivieren und regelmäßig zu überprüfen, spätestens zu den vi-
sitationen.

6. Personalverantwortung
Eine Institution wird durch die in ihr oder für sie arbeitenden Personen geprägt. Besonders
in sozialen und kirchlichen Institutionen mit dem herausragenden aspekt der Beziehungs-
gestaltung kommt der auswahl der Mitarbeitenden eine hohe Bedeutung zu. Sie ist ein Bau-
stein, um sexualisierter Gewalt entgegenzuwirken.  

6.1  Erweitertes Führungszeugnis 
um sowohl die bereits im arbeits- und Dienstverhältnis stehenden als auch alle neu hinzu-
kommenden Mitarbeitenden in das Schutzkonzept zu integrieren, werden im Ev.-luth. Kir-
chenkreis Wesermünde folgende regelungen getroffen: 

1. Privatrechtlich Beschäftigte:
Das erweiterte Führungszeugnis muss vor unterzeichnung des Dienstvertrages und vor auf-
nahme der Beschäftigung zum Einstellungsbeginn vorgelegt werden. Das erweiterte Füh-
rungszeugnis ist drei Monate lang gültig. Es muss alle fünf Jahre neu vorgelegt werden.

2. öffentlich-rechtlich Beschäftigte:
Das erweiterte Führungszeugnis muss bei Kirchenbeamt*innen sowie Pfarrer*innen vor
aushändigung der Ernennungsurkunde vorgelegt werden. Das erweiterte Führungszeugnis
darf beim vorlegen nicht älter als drei Monate sein und muss alle fünf Jahre neu vorgelegt
werden. Dieses wird dem entsprechenden Dienstherrn direkt zugestellt. anklagen gegen
Beamt*innen werden dem jeweiligen Dienstherrn von der zuständigen Behörde direkt und
unverzüglich mitgeteilt. Durch Beamt*innen begangene ordnungswidrigkeiten und Strafta-
ten werden ins Bundeszentralregister eingetragen.
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3. ehrenamtlich Mitarbeitende:
Das erweiterte Führungszeugnis muss vor aufnahme der tätigkeit vorgelegt werden. Es
darf nicht älter als drei Monate sein und muss alle fünf Jahre neu vorgelegt werden. 

Mitarbeitende ab 16 Jahren müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.  Dies gilt für
alle, die eine leitungsfunktion innehaben und für diejenigen, die mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten. 

Für alle anderen reicht die unterschriebene Selbstverpflichtung (siehe 6.2).

verantwortlich für das (wiederholte) Einholen des Führungszeugnisses ist der auftraggeber,
z. B. der Kirchenvorstand, Kirchenkreis oder die Einrichtungsleitung. Die Dokumentation der
Einsichtnahme erfolgt vor ort. auf die gesetzlichen Bestimmungen, im allgemeinen auf So-
zialgesetzbuch (SGB) vIII § 8a und im Besonderen auf SGB vIII § 72a, wird verwiesen.
neben den regelungen nach SGB vIII § 72a in der Kinder- und Jugendhilfe gibt es weitere
rechtsnormen zum tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen, wie z. B. SGB
IX § 124, abs. 2 (Eingliederungshilferecht), SGB XII § 75, abs. 2 (Sozialhilfe) oder asylgesetz
§ 44, abs. 3. 

6.2  Selbstverpflichtung
1. alle neuen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden einer Kirchengemeinde oder einer
Einrichtung des Kirchenkreises unterschreiben bei ihrer Einstellung bzw. zum antritt ihres
Ehrenamtes, dass sie das Schutzkonzept des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermünde und der
jeweiligen Kirchengemeinde(n) bzw. Einrichtung(en) zur Kenntnis genommen haben und
die Selbstverpflichtung eingehen (Anlage B).

Mit der Selbstverpflichtung geht die Einhaltung der umgangs- und verhaltensregeln, die im
Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde gelten, einher. Wer das unterschreiben der Selbstver-
pflichtung und der umgangs- und verhaltensregeln verweigert, darf im Bereich des Kir-
chenkreises nicht mitarbeiten (Anlage A).

2. alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden, die zum zeitpunkt der Beschlussfassung
des Schutzkonzeptes bereits in bestehenden Dienst-, arbeits- oder Ehrenamtsverhältnissen
tätig waren, sollen innerhalb von sechs Wochen das Schutzkonzept des Ev.-luth. Kirchen-
kreises Wesermünde und der jeweiligen Kirchengemeinde(n) bzw. Einrichtung(en) zur Kennt-
nis genommen haben und die Selbstverpflichtung eingehen. 

Sollten Mitarbeitende die unterschrift verweigern, ist dies von der jeweiligen leitung um-
gehend der Superintendentur mitzuteilen. 

3. Die unterschriebenen Kenntnisnahmen und Selbstverpflichtungen der Ehrenamtlichen
sind in der jeweiligen Gemeinde bzw. Einrichtung zu, die der beruflich tätigen in der Perso-
nalabteilung bzw. der Superintendentur zu archivieren.

6.3  Grundschulungen 
alle ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden müssen eine Grundschulung zur Sensibili-
sierung im Bereich sexualisierte Gewalt besuchen. 

Diese Grundschulung wird mehrfach im Jahr an verschiedenen orten angeboten. auskünfte
dazu erteilt die Superintendentur. hier erfolgt auch die anmeldung.

Die Mindestdauer und die Inhalte der Fortbildung werden von der Ev.-luth. landeskirche
hannovers bestimmt und von entsprechend von der landeskirche geschulten Multiplika-
tor*innen durchgeführt. Für die teilnahme an den Schulungen werden Bescheinigungen aus-
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gestellt. Die teilnahme ist zu dokumentieren. Die Kontrolle, ob die jeweiligen beruflich oder
ehrenamtlich Mitarbeitenden an der Schulung teilgenommen haben, liegt bei der/dem
 jeweiligen vorgesetzten bzw. beim vorsitz des Kirchenvorstandes. 
Die Schulungen können auch online stattfinden. Die Fachstelle Sexualisierte Gewalt der Ev.-
luth. landeskirche hannovers bietet derartige Schulungen ein- bis zweimal im Monat an.5

zertifikate anderer anbieter von Grundschulungen (wie Sportvereine, gemeinnützige orga-
nisationen) können auf anerkennung überprüft werden. Dieses übernimmt die Fachstelle
Sexualisierte Gewalt der Ev.-luth. landeskirche hannovers.

6.4  Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 
Die Auswahl von geeignetem Personal ist eine aufgabe, die mit Sorgfalt und achtsamkeit
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gestaltet werden muss, angefangen bei einer genauen
Sichtung der Bewerbungsunterlagen und einer Sensibilisierung für das thema im Bewer-
bungsgespräch. In jedem Personalverfahren ist auf das Schutzkonzept des Ev.-luth. Kir-
chenkreises Wesermünde bzw. der jeweiligen Kirchengemeinde oder Einrichtung als
verbindlich geltend hinzuweisen. Die im Schutzkonzept vorgesehenen regeln und Bestim-
mungen sind umzusetzen. Bei hospitationen und in der Probezeit sollte genau beobachtet
werden, wie sich eine Person im beruflichen alltag verhält. hinweisen auf Fehlverhalten
muss nachgegangen werden (s. auch 7.1_6).

6.5  Dienstbesprechungen 
Im rahmen der Evaluierungen auf Ebene des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermünde und der
Kirchengemeinden soll vorab eine Evaluierung im rahmen der Dienstbesprechungen / Kir-
chenkreiskonferenz vorgenommen werden.

7. Intervention: Wie gehen wir vor bei Verdachtsfällen?
7.1  Interventionsplan des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermünde
In Fällen sexualisierter Gewalt hat der Schutz Betroffener oberste Priorität. auch Menschen,
die unter verdacht stehen, einen verdacht äußern oder zeug*innen sind Betroffene. Sensi-
bles handeln ist erforderlich, wenn sich jemand anvertraut. 

Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen: 
1. ruhe bewahren! 
2. Glauben schenken 
3. Ernstnehmen, zuhören, beobachten, überprüfen, dokumentieren 
4. Selbstreflexion und nach Möglichkeit Beratung mit einer (Fach-) Beratungsstelle 6

5. Dokumentation (anonymisiert und für Dritte unzugänglich), ggf. Punkt 6 einleiten
6. Bei einem verdacht oder bei konkreten hinweisen auf eine Grenzverletzung, eine

 sexualisierte Belästigung oder einen sexualisierten Missbrauch durch einen ehrenamt-
lich oder beruflich Mitarbeitenden muss der Krisen- und Interventionsplan der Ev.-luth.
landeskirche hannovers befolgt werden.  
Bei einem begründeten verdacht greift der Krisen- und Interventionsplan der Ev.-luth.
landeskirche hannovers für schwerwiegende amtspflichtsverletzungen: Superinten-
dent*in informieren. Der/die Superintendent*in leitet alle weiteren Schritte ein. 

7. Bedürfnisse aller Betroffener im Blick behalten 
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7.2  Meldestellen
Betroffene können sich jederzeit an eine der unten aufgeführten Stellen wenden, dabei kön-
nen sie sicher sein, dass ihr anliegen ernst genommen wird. 
l  an eine leitungsperson (Kirchenvorstand, Einrichtungsleitung) oder an eine 

vertrauensperson 
l  für den Bereich der Ev. Jugend an den/die Kirchenkreisjugendwart*in 
l  an den/die Superintendenten*in 
l  an die Fachstelle Sexualisierte Gewalt der Ev.-luth. landeskirche hannovers 

Die Kontaktdaten sind auf der Kirchenkreis-homepage zu finden: 
www.kirche-wesermuende.de

Es wird vertraulichkeit zugesichert, aber auch betont, dass im Fall eines Übergriffes hand-
lungsbedarf besteht und der Interventionsplan der Ev.-luth. landeskirche hannovers greift.
Dieses geschieht aber immer in abstimmung mit den Betroffenen. 

Betroffene sind niedrigschwellig über die Internetseiten der Kirchengemeinden und Ein-
richtungen sowie des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermünde, über aushänge, Flyer und na-
türlich auch auf nachfrage auf diese Möglichkeiten hinzuweisen – und genauso auf die
vielfältigen kirchlichen und nicht-kirchlichen hilfs- und unterstützungsangebote (siehe Ka-
pitel 8). Der weitere umgang mit der Meldung richtet sich nach dem Interventionsplan und
wird mit der meldenden Person besprochen und transparent gemacht.

7.3  Dokumentation 
Die vorgenommenen Schritte und Maßnahmen müssen dokumentiert werden. Die Protokolle
werden in einem geschützten Bereich des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermünde (Superinten-
dentur) und ggf. der Ev.-luth. landeskirche hannovers vor Einsicht Dritter sicher aufbewahrt.

8. Hilfe und Nachsorge 
8.1 Hilfe für Betroffene 
Betroffenen sexualisierter Gewalt wird Beratung, Begleitung und Seelsorge angeboten. 

unabhängige Information für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kir-
che und Diakonie – zentrale anlaufstelle: 
hElP – tel. 0800-5040112. Kostenlos und anonym. 

auf landeskirchlicher Ebene informiert und berät die Fachstelle zur Prävention sexualisier-
ter Gewalt: https://praevention.landeskirche-hannovers.de/

In der Anlage D sind regionale und bundesweite Beratungsstellen aufgeführt, die mit ihrem
Fachwissen unterstützen und an die sich Betroffene wenden können. alle aufgeführten Be-
ratungen sind für die Betroffenen in der regel kostenlos. 

8.2 Nachsorge für Mitarbeitende 
Ziel und Zweck 
Das ziel des nachsorgeprozesses ist die weitmöglichste Wiederherstellung der arbeitsfä-
higkeit der Beteiligten sowie der arbeitsatmosphäre. Der Prozess wird von der jeweiligen lei-
tungsperson initiiert.

Maßnahmen 
alle im nachsorgeprozess integrierten Maßnahmen werden auf den jeweiligen Bedarfsfall
abgestimmt und auf Wirkung überprüft. Dazu gehört ggf. die Überprüfung der arbeits-
strukturen. art, Form, umfang und Dauer variieren von Fall zu Fall und werden zwischen den
Beteiligten und Entscheidungsträgern transparent gemacht. 

SchutzKonzEPt  |  14.05.2025  | 10



Beteiligung und Begleitung 
Der nachsorgeprozess muss in enger zusammenarbeit und in absprache mit den beteilig-
ten Personen geschehen.  Eine qualifizierte externe Begleitung wie z. B. Supervision sollte
nach Möglichkeit frühzeitig in den Prozess integriert werden.

Dokumentation 
Die Dokumentation des gesamten Prozesses, inklusive gemeinsamer absprachen und der
vorgehensweise, ist unerlässlich. hierbei ist der Datenschutz zu beachten. 

Kosten 
Der anstellungsträger trägt die Kosten für mögliche nachsorgemaßnahmen wie z. B. team-
oder Einzelsupervision. Es wird im Einzelfall geprüft, ob der arbeitgeber anfallende Kosten,
z. B. für juristischen Beistand und Gericht, für unrechtmäßig beschuldigte Mitarbeitende
übernehmen kann. 

Evaluation 
Der jeweilige nachsorgeprozess wird mit allen akteur*innen dahingehend geprüft, ob das
Schutzkonzept gegriffen hat, was gut gelaufen ist und was verbessert werden muss. nach
abschluss eines Falles, der nach dem Interventionsplan verlaufen ist, prüft der Kirchen-
kreisvorstand den verfahrensablauf. zu unrecht beschuldigte Personen müssen rehabili-
tiert werden. Beschuldigten, angehörigen und Kolleg*innen wird Seelsorge angeboten.

9. Aufarbeitung von Fällen der Vergangenheit 
vergangene Fälle sexualisierter Gewalt im Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde werden nach
Prüfung des Kirchenkreisvorstandes aufgearbeitet. Dabei sind stets die Fachstelle Sexua-
lisierte Gewalt der Ev.-luth. landeskirche hannovers, nach Möglichkeit Betroffene und je
nach Fall externe Fachstellen und wissenschaftliche Expert*innen einzubeziehen.
Eine anerkennung erlittenen leids kann über die Ev.-luth. landeskirche hannovers und deren
richtlinien erfolgen. Wenn Ergebnisse wissenschaftlicher untersuchungen vorliegen, wird
mit diesen weitergearbeitet, um z. B. Strukturen zu verändern.

10.Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeit wird über die Prävention, Intervention und aufarbeitung von Fällen
 sexualisierter Gewalt kontinuierlich informiert. 
l In der arbeit mit Kindern, Konfirmand*innen und Jugendlichen sind die Eltern bzw.

 Erziehungsberechtigten über das Schutzkonzept in Kenntnis zu setzen. 
l veröffentlichung des Schutzkonzeptes auf der Internetseite des Ev.-luth. Kirchen -

kreises Wesermünde und verlinkung darauf von den Seiten der Kirchengemeinden 
und Einrichtungen. 

l  Im Krisenfall greift der Interventionsplan der Ev.-luth. landeskirche hannovers. Jeder
Fall ist vor einer veröffentlichung mit dem/der Superintendent*in abzusprechen. Die
Pressestelle und die zentrale Fachstelle in hannover sind einzubeziehen.

11.Controlling: Wie geht es weiter?
Es wird ein dreijähriger Überprüfungszeitraum verabredet.

12. Inkrafttreten
Dieses Schutzkonzept tritt mit dem Beschluss der Kirchenkreissynode vom 14.05.2025 in
Kraft.
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Anlagen
Anlage A: umgangs- und verhaltensregeln/verhaltenskodex

Anlage B: Selbstverpflichtungserklärung aller Mitarbeitenden im 
Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde

Anlage C: Straftaten nach § 72a SGB vIII

Anlage D: Beratungsstellen

Anlage E: Beantragung eines erw. polizeilichen Führungs zeugnisses 
im rahmen der ehrenamtlichen tätigkeit
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ANlAGE A

umgangs- und verhaltensregeln/verhaltenskodex
Diese Grundregeln sind an den teamvertrag und die Selbstverpflichtung der landesju-
gendkammer vom 7. Juni 2009 angelehnt. Sie gelten im Ev.-luth. Kirchenkreis Weser-
münde verbindlich für ehrenamtlich und beruflich tätige. 

1. Achtung und Respekt der Würde eines jeden einzelnen Menschen 
unsere arbeit mit allen Menschen und insbesondere gegenüber Kindern, Jugendlichen
und Schutzbefohlenen in Seelsorge- und Beratungssituationen sowie gegenüber Mitar-
beiter*innen ist von respekt, Wertschätzung und vertrauen geprägt. Wir achten die
Würde und Persönlichkeit eines jeden Menschen. 

2. Schutz vor Gewalt 
Wir wollen jegliche art von Gewalt bewusst wahrnehmen. Wir tolerieren sie nicht, son-
dern benennen sie und handeln zum Besten aller Menschen, insbesondere der Kinder,
Jugendlichen und Schutzbefohlenen. Wenn die ausübung sexualisierter Gewalt droht,
hat deren verhinderung oberste Priorität. anschuldigungen und verdachtsmomenten
sowie hinweisen auf täter*innenschützende Strukturen wird unter Berücksichtigung
des Krisenplans der landeskirche unverzüglich nachgegangen. Jeder Fall mit begrün-
detem verdacht wird laut Interventions- bzw. Krisenplan gemeldet. 

3. Position beziehen 
Wir beziehen aktiv Position gegen diskriminierendes, gewalttätiges, rassistisches und
sexistisches verhalten. Das gilt für körperliche Gewalt (z.B. Körperverletzung, sexueller
Missbrauch) wie auch für verbale Gewalt (z. B. abfällige Bemerkungen, Erpressung)
und seelische Gewalt (z. B. Mobbing). 

4. Verantwortungsbewusster Umgang mit Nähe und Distanz 
Wir gehen verantwortungsbewusst mit nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen an-
derer werden respektiert. Das bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und per-
sönliche Schamgrenzen von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. Wir
beachten das abstands- und abstinenzgebot. 

5. Qualifizierte Mitarbeiter*innen 
Die arbeit mit allen Menschen, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbe-
fohlenen braucht aufmerksame und qualifizierte Mitarbeiter*innen. hierfür entwickeln
wir Konzepte für den Schutz vor sexualisierter Gewalt, die auch die Fortbildung der Mit-
arbeiter*innen beinhalten. Das thema wird in unseren Gremien regelmäßig besprochen. 

6. Selbstreflexion 
In unserer rolle und Funktion als Mitarbeitende in den Strukturen der Ev.-luth. landes-
kirche hannovers haben wir eine besondere vertrauens- und autoritätsstellung sowie
vorbildfunktion, mit der wir jederzeit verantwortlich umgehen. Wir reflektieren unsere
eigenen Grenzen, unser verhalten und die eigene rolle. 

7. Respektvoller Umgang im Team 
auch für die zusammenarbeit in unseren Kirchengemeinden und Einrichtungen achten
wir das recht auf sexuelle Selbstbestimmung, sorgen für einen respektvollen umgang
miteinander und wahren die persönlichen Grenzen unserer haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden. 



8. Wahrnehmung/Wahrung der Bedürfnisse Betroffener sexualisierter Gewalt 
Die Bedürfnisse derer, die von sexualisierter Gewalt in unserer Kirche oder an anderen
Stellen betroffen sind, werden in unser handeln einbezogen und insbesondere Betrof-
fene oder von ihnen benannte vertreter*innen an der aufarbeitung von Fällen sexuali-
sierter Gewalt beteiligt. 

9. Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
Der umgang mit sozialen netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen zeit all-
tägliches handeln. Ein professioneller umgang damit ist unablässig. 

Beispiele für Verhaltensregeln sind: 
fl Die nutzung von sozialen netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein

Betreuungsverhältnis besteht, ist nur im rahmen der gültigen regeln und Ge-
schäftsbedingungen des sozialen netzwerk-Betreibers zulässig; dies gilt insbeson-
dere bei der veröffentlichung von Foto- oder tonmaterial oder texten, die im
zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe entstanden sind. Bei veröffentlichun-
gen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das recht am eigenen
Bild, zu beachten. 

fl Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende sind verpflichtet, bei der nutzung jedwe-
der Medien wie handy, Kamera, Internetforen durch minderjährige Schutzpersonen
auf eine gewaltfreie nutzung zu achten. Sie sind verpflichtet gegen jede Form von
Diskriminierung, gewalttätiges oder sexistisches verhalten und Mobbing Stellung zu
beziehen. 

fl niemand darf in unbekleidetem zustand (z. B. beim umziehen oder Duschen) sowie
in herabwürdigenden Situationen beobachtet, fotografiert oder gefilmt werden. 

10. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
Bei der Wahrnehmung unserer aufgaben arbeiten wir mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen und Einrichtungen sowie mit kommunalen und staatlichen Stellen, insbeson-
dere mit den Jugendämtern und mit den Strafverfolgungsbehörden, zusammen.
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Selbstverpflichtungserklärung aller beruflich und ehrenamtlich
Mitarbeitenden im Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde

15

ANlAGE B

vorname, name:

geb. am:

1. Ich erkenne das Schutzkonzept und den darin formulierten verhaltenskodex an. 

2. Ich verpflichte mich, im rahmen von kirchlichen veranstaltungen ein sicheres,
förderliches und ermutigendes umfeld für Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene,
Mitarbeitende, Kolleg*innen, Besucher*innen sowie teilnehmende zu erhalten
und/oder zu schaffen. 

3. Ich verpflichte mich, aufmerksam und achtsam im Miteinander zu sein, unrecht
und Gewalt zu benennen, nicht wegzusehen und Betroffenen zu helfen. 

4. Ich verpflichte mich, aktiv Stellung zu beziehen gegen diskriminierendes, abfälli-
ges, gewalttätiges, rassistisches und sexistisches verhalten. Das gilt sowohl für
körperliche Gewalt als auch verbale Gewalt in analoger sowie digitaler Form. 

5. Ich bin mir meiner besonderen verantwortung als Mitarbeitende*r bewusst und
missbrauche meine rolle im umgang mit mir anvertrauten Menschen nicht. 

6. Gegen mich ist kein verfahren wegen einer Straftat nach den im Schutzkonzept
des Ev.-luth. Kirchenkreises Wesermündes aufgeführten Paragrafen nach § 72a
des SGB vIII anhängig. Ich verpflichte mich, meinen arbeitgeber/träger bzw.
meine Kirchengemeinde sofort zu informieren, wenn ein verfahren wegen versto-
ßes nach diesen Paragrafen gegen mich eröffnet werden sollte. 

7. Diese von mir unterschrieben Selbsterklärungsverpflichtung darf mit meiner 
zustimmung an andere rechtsträger im Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermünde weiter-
geleitet werden.

8. Ich habe eine zweite ausfertigung erhalten.

ort, Datum:

unterschrift:



Straftaten nach § 72a SGB vIII

§ 171 verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
§ 174b Sexueller Missbrauch unter ausnutzung einer amtsstellung
§ 174c Sexueller Missbrauch unter ausnutzung eines Beratungs-,

Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses 
§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 176a Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind 
§ 176b vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern
§ 176c Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit todesfolge 
§ 176e verbreitung und Besitz von anleitungen zu sexuellem Missbrauch von 

Kindern 
§ 177 Sexueller Übergriff; sexuelle nötigung; vergewaltigung 
§ 178 Sexueller Übergriff, sexuelle nötigung und vergewaltigung mit todesfolge 
§ 180 Förderung sexueller handlungen Minderjähriger
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§ 184b verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte 
§ 184c verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte 
§ 184e veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer 

Darbietungen 
§ 184g Jugendgefährdende Prostitution 
§ 184i Sexuelle Belästigung 
§ 184k verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen 
§ 201a (3) verletzung des höchstpersönlichen lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 
§ 232a zwangsprostitution
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Beratungsstellen
1. Beratungsangebot gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen des
landkreises Cuxhaven und des Paritätischen
Beratungsstelle Bremerhaven (für Geestland, Wurster Nordseeküste ohne Nordholz,
Hagen, Loxstedt, Schiffdorf und Beverstedt zuständig)
Deichstraße 29 a
27568 Bremerhaven 
tel. 0471 95 89 74-0 
Mobil 0152 09331568 
beratungsstelle@landkreis-cuxhaven.de 

Beratungsstelle Otterndorf (für Nordholz zuständig)
Marktstraße 14
21762 otterndorf 
tel. 04751 9 78 77-0 
beratungsstelle@landkreis-cuxhaven.de 

2. Der Kinderschutzbund
Stadt und landkreis Cuxhaven e.V.
Segelckestr. 50
27472 cuxhaven
tel. 04721 - 6 22 11
info@kinderschutzbund-cuxhaven.de

3. Zentrale Anlaufstelle HElP 
Hilfe für Opfer von Missbrauch in Kirche und Diakonie
tel. 0800 5040112 
terminvereinbarung für telefonische Beratung:
Mo: 14.00 – 15.30 uhr
Di bis Do: 10.00 – 12.00 uhr
zentrale@anlaufstelle.help

4. Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch:
tel. 0800 22 55 530
telefonzeiten: 
Mo., Mi., Fr. 9.00 bis 14.00 uhr
Di., Do. 15.00 bis 20.00 uhr
www.hilfe-portal-missbrauch.de

5. Telefonseelsorge: 
tel. 0800-1110111 oder 0800-1110222
chat-Seelsorge: https://online.telefonseelsorge.de/

6. Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission (URAK)
ute Dorczok, leitung der Geschäftsstelle 
Mail: ute.dorczok@regional-aufarbeitungskommission.de 
tel. 0511-3604 312

7. Fachstelle Prävention Sexualisierter Gewalt
der landeskirche Hannovers
alle Infos unter: https://praevention.landeskirche-hannovers.de
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Beantragung eines erweiterten polizeilichen Führungs zeugnisses

gem. § 30a Abs.2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) im Rahmen der 
ehrenamtlichen Tätigkeit 

hiermit wird bestätigt, dass die o. g. Einrichtung entsprechend § 8a SGB III und 
§ 72a SGB vIII sicherzustellen hat, dass für sie keine Person in leitender Funktion
und insbesondere im Bereich der arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig ist,
die einschlägig vorbestraft ist. Dies ist durch vorlage eines erweiterten polizeili-
chen Führungszeugnisses nachzuweisen. 

Frau/herr

geboren am                                                   in

ist hiermit aufgefordert, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach § 30a
BzrG im rahmen der ehrenamtlichen tätigkeit in unserer Kirchengemeinde vor-
zulegen. 

ort, Datum: 

unterschrift:
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